
Stand 26.02.2010 

Satzung 
 

des Landesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Ba den-Württemberg e. V.  
(LVLMK BW) 

 
 

§ 1 
Name und Sitz  

 
1. Der Verband ist ein berufsständischer Verein; er  führt den Namen 

„Landesverband der Lebensmittelkontrolleure Baden-W ürttemberg e. V.“  
(LVLMK BW) 
 

2. Er hat seinen Sitz und Gerichtsstand in Tübingen , wo er beim Amtsgericht in 
das Vereinsregister eingetragen ist. Postanschrift ist die in der Geschäftsord-
nung vermerkte Anschrift des 1. Vorsitzenden. 

 
 

§ 2 
Aufgaben und Ziele des Landesverbandes  

 
1. Der Landesverband bekennt sich zur freiheitliche n demokratischen Grund-

ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Er lässt si ch in seinen Zielsetzun-
gen und seiner Arbeit leiten von den demokratischen  Prinzipien und von den 
Grundrechten wie sie in der Allgemeinen Erklärung d er Menschenrechte fest-
gelegt sind, für deren Verwirklichung er eintritt. Der Landesverband setzt sich 
für den Ausbau des sozialen Rechtstaates und die we itere Demokratisierung 
von Staat und Gesellschaft ein.  

 
2. Der Landesverband ist unabhängig von Regierungen , Verwaltungen, politi-

schen Parteien und Religionsgemeinschaften. 
 
3. Der Landesverband vertritt die beruflichen, gese llschaftlichen, wirtschaftli-

chen, ökologischen, sozialen und kulturellen Intere ssen der Beschäftigen und 
ehemals Beschäftigten (Versorgungsempfänger/innen u nd Rentner/innen) der 
Lebensmittelüberwachungsbehörden. Er strebt die Ver besserung der allge-
meinen Arbeits- und Lebensbedingungen sowie des Bea mten- und Arbeits-
rechts an. 

 
4. Die Ziele des Landesverbandes sollen erreicht we rden durch Einwirkung auf 

die Gesetzgebung, Abschluss von Tarifverträgen sowe it zuständig, Verhand-
lungen mit den Behörden und, soweit erforderlich, d urch die Anwendung von 
verbandspolitischen Kampfmitteln. Er kann sich an d en Wahlen zu den Per-
sonalvertretungen beteiligen und unterstützt die Pe rsonalräte bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben. 

 
5. Er setzt sich zur Aufgabe, Lebensmittelkontrolle ure/innen der einzelnen 

Dienststellen des Landes Baden-Württemberg zusammen zuschließen und 
hier insbesondere: 

 
a) Die Weiter- und Fortbildung der Mitglieder in fa chlichen und berufsständi-

schen Belangen; Förderung des Erfahrungsaustausches ; hier insbesonde-
re mit Verbandsmitgliedern anderer Landesverbände; 
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b) Die Förderung und den Ausbau der Zusammenarbeit mit den gesetzge-
benden Organen, um eine praxisnahe und einheitliche  Durchführung der 
Lebensmittelüberwachung zu erreichen;  

c) Aufnahme und Förderung der Kontakte zu Berufsver bänden des Lebens-
mittelhandwerkes, zu Verbänden des Lebensmittelhand els und der Gast-
ronomie, zu den Handwerkskammern, den Industrie- un d Handelskammern 
und der Berufsgenossenschaft sowie zu schulischen E inrichtungen die 
Personen in den vorgenannten Bereichen aus Handel, Handwerk und 
Gastronomie ausbilden;  

d) die Verbraucherberatung zu Themen aus dem Bereic h der Lebensmittel-
überwachung, des Gewerberechts u. Handwerksrechts, des Umweltschut-
zes, des Tier- und Artenschutzes, sowie anderer Rec htsbereiche; 

 
zu gewährleisten. 

 
6. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nich t in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die s atzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder können Zuwendungen  aus Mitteln des Ver-
eins sowie aus Mitteln des Fördervereines „Aus- und  Fortbildungswerk des 
Landesverbandes der Lebensmittelkontrolle Baden-Wür ttemberg“ erhalten; 
hier insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen (Semina re, Lehrgänge etc.), 
sofern dies die Kassenlage zulässt. Entscheidungen hierüber trifft der Vor-
stand.  

 
 

§ 3 
 

Mitgliedschaft  
 
1. Der Verband nimmt als Mitglied auf:  
 

a) Lebensmittelkontrolleure/innen und Lebensmittelk ontrolleure/innen in 
Ausbildung / Fortbildung. 

 
b) Polizeibeamte/innen aller Dienststellen, welche sich für die Belange der 

Lebensmittelüberwachung interessieren 
 

c) Sonstige, an der Lebensmittelüberwachung interes sierte Personen.  
 

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand des Verband es auf schriftlichen An-
trag. 

 
2. Alle Mitglieder unterstützen und fördern die Zie le des Verbandes. 
 

a) Besonders verdiente Mitglieder oder Unterstützer  des Landesverbandes    
können vom Vorstand durch Beschluß zu Ehrenmitglied ern ernannt wer-
den. Über die Ehrenmitgliedschaft wird den Ehrenmit gliedern eine Urkun-
de ausgehändigt, welche vom 1. Vorsitzenden zu unte rzeichnen ist. Eh-
renmitglieder haben keinen Mitgliedsbeitrag zu entr ichten; ein Stimmrecht 
steht ihnen zu. 

 
b) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Aus-

tritt aus dem Verband muss bis spätestens 30.09. de s Jahres schriftlich an 
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den 1. Vorsitzenden mitgeteilt werden und erfolgt d ann zum 31.12. des 
Jahres. 

 
 
 

§ 4 
 

Mitgliedsbeitrag  
 
1. Zur Deckung der laufenden Kosten wird jährlich f ür jedes zahlende Mitglied 

ein Beitrag erhoben, für die Aufnahme in den Verban d fällt eine Aufnahmege-
bühr an. Ausnahmen von der Aufnahmegebühr werden in  der Geschäftsord-
nung geregelt. 

 
 
2. Die Höhe des Jahresbeitrages und die Aufnahmegeb ühr je Mitglied wird von 

der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
3. Der Mitgliedsbeitrag ist bis spätestens zum 31. März eines Geschäftsjahres an 

den Kassierer des Landesverbandes auf das von diese m benannte Konto des 
Landesverbandes zu zahlen, ohne dass es einer geson derten Anforderung 
bedarf. Angestrebt wird die Einziehung des Jahresbe itrages per Einzugser-
mächtigung durch den Verband.  

 
 

§ 5 
Organe des Verbandes  

 
Die Organe des Verbandes sind:  

 
a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand  

 
 

§ 6 
Vorstand  

 
1. Der  Vorstand des Verbandes besteht aus: 
 

a) Präsident 
b) 1. Vorsitzender 
c) ein Stellvertreter 
d) Kassenverwalter 
e) Schriftführer 
 
Bei c) und e) ist eine Personalunion möglich. 
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2. Der von der Mitgliederversammlung einzeln und ge heim gewählte Vorstand,  
bleibt in der Regel 3 Jahre im Amt. Scheidet ein Vo rstandsmitglied aus, so 
bestellt der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederve rsammlung einen Stellver-
treter. Der gesamte Vorstand bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. 

 
3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsi tzende, der Präsident und 

der Kassenverwalter. Vertreten wird der Verein nach  außen vom Präsidenten, 
1. Vorsitzenden und dem Kassenverwalter. Diese Vors tandsmitglieder sind al-
lein vertretungsberechtigt. 

 
4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens  die Hälfte seiner Mitglie-

der bei einer Vorstandssitzung anwesend sind. Er en tscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vor-
sitzenden.  

 
5. Der Präsident und der 1. Vorsitzende können zusa mmen mit dem Kassenver-

walter ohne Vorstandsbeschluss über einen Betrag vo n 250 € verfügen. Die-
ser Vorschrift soll keine Außenwirkung zukommen.  

 
6. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Vorstandsmi tglieder sind im Ge-

schäftsverteilungsplan geregelt. 
 
 

§ 6 a) 
Vergütung des Vorstandes  

 
1. Sämtliche Tätigkeiten im Landesverband der Leben smittelkontrolleure Baden-

Württemberg e.V. sind Ehrenämter; soweit es den Vor stand (§ 6 der Satzung) 
betrifft. 
 

2. Reisekosten, Spesen und Aufwandsentschädigungen werden im Rahmen der 
steuerfreien Möglichkeiten gewährt. Zuständig ist h ierfür die Mitgliederver-
sammlung. 
 

3. Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf eine V ergütung nach Maßgabe 
einer Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen.  
 

 
§ 7 

Kassenprüfer  
 
1. Die Mitgliedsversammlung wählt oder bestimmt zwe i Kassenprüfer für die 

Dauer von 3 Jahren. Nach Ablauf der Amtsdauer bleib en sie so lange im Amt, 
bis auf der nächsten Jahreshauptversammlung Neuwahl en stattgefunden ha-
ben. Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehör en.  

 
2. Die Kassenprüfer sind nur dem Vorstand verantwor tlich. Sie haben die Kasse 

unmittelbar vor Beginn der Jahreshauptversammlung z u prüfen. Darüber hin-
aus haben sie das Recht, während der Dauer ihrer Am tszeit jederzeit die Kas-
se zu prüfen. Sie haben Prüfungen gemeinsam vorzune hmen. Über das Er-
gebnis einer jeden Prüfung haben sie dem Vorstand u nd der Mitgliederver-
sammlung  zu berichten. 
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3. Fällt ein Kassenprüfer vor Ablauf der Amtszeit w eg, so tritt an seine Stelle für 
die restliche Amtszeit ein Ersatzkassenprüfer. Sind  mehrere Ersatzkassenprü-
fer vorhanden, so ist der nach Geburtsdatum Ältere berufen.  

 
 

§ 8 
Rechnungsjahr, Finanzen  

 
 

1. Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr  
 
2. Zur Deckung der laufenden Kosten des Verbandes w ird von den Mitgliedern 

ein Betrag erhoben, der von der Mitgliederversammlu ng festgelegt wird. 
 
3. Der Beitrag ist jährlich bis zum 31.03. des Gesc häftsjahres zu entrichten. Der 

Kassenverwalter überwacht die ordnungsgemäßen Eingä nge der Zahlungen.  
 
 

§ 9 
Allgemeine Bestimmungen  

 
1. Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit ge fasst, soweit diese Satzung 

nichts anderes vorsieht. Bei Stimmengleichheit gilt  der Antrag – mangels an-
derweitiger Regelung - als abgelehnt.  

 
2. Über alle Sitzungen des Vorstandes ist ein Proto koll zu fertigen, aus welchem 

sich mindestens der Inhalt der gestellten Anträge u nd der gefassten Be-
schlüsse ergeben muss. Das jeweilige Protokoll ist vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterzeichnen.  

 
3. Den Mitgliedern ist über alle Vorständeversammlu ngen eine Protokollab-

schrift schriftlich oder elektronisch zuzuleiten. W eiter sind sie über alle wich-
tigen Entscheidungen des Vorstandes schriftlich ode r elektronisch zu unter-
richten.  

 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
5. Abstimmungen über Anträge erfolgen offen, soweit  diese Satzung keine ab-

weichende Regelung vorsieht. Auf Antrag wird geheim  gewählt, wenn dies mit 
einfacher Mehrheit beschlossen wird. 

 
 

§ 10 
Mitgliederversammlung  

 
1. Der Mitgliederversammlung gehören alle Landesver bandsmitglieder an. Der 

Verband hält mindestens einmal im Jahr eine Mitglie derversammlung ab. 
Darüber hinaus ist eine Mitgliederversammlung einzu berufen, wenn 1/3 der 
Mitglieder oder der Vorstand dies verlangen.  

 
2. Die Einladung erfolgt – unter Angabe der Tagesor dnung – durch schriftliche 

oder elektronische Mitteilung wenigstens 3 Wochen v orher. 
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3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, we nn die Einladung sat-
zungsgemäß erfolgt ist.  

 
4. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfach er Mehrheit, soweit in die-

ser Satzung nicht anders bestimmt ist. Stimmberecht igt sind alle Mitglieder, 
bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  

 
5. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für  die Dauer von drei Jahren. 

Durch Misstrauensvotum von 2/3 der Mitglieder – unt er Vorschlag eines neu-
en Vorstandes – kann die Amtszeit vorzeitig beendet  werden. Nach entspre-
chendem Votum ist innerhalb von drei Wochen eine Mi tgliederversammlung 
durchzuführen.  

 
6. Die Mitgliederversammlung bestimmt die Richtlini en des Verbandes und  

überwacht die Tätigkeit des Vorstandes. Antragsbere chtigt ist jedes Mitglied.  
 
7. Die Mitgliederversammlung beschließt eine Geschä ftsordnung. Die Ge-

schäftsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. S atzungsänderungen be-
dürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden, stimmbere chtigten Mitglieder.  
 

8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung is t ein Protokoll aufzu-
nehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und v om Protokollfüh-
rer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststel lungen enthalten: Ort 
und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlun gsleiters und des 
Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglie der, die Tagesord-
nung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die A rt der Abstim-
mung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortla ut angegeben 
werden. Ergibt sich der genaue Wortlaut zu einer Sa tzungsänderung aus 
einer Anlage zum Protokoll, so muss sich auch die A nlage zum Protokoll 
vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer unte rzeichnet werden. 
 

 
§ 11 

Auflösung des Verbandes  
 
1. Die Auflösung des Landesverbandes kann nur auf e iner für diesen Zweck 

einberufenen, außerordentlichen Mitgliederversammlu ng beschlossen wer-
den. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer 2/3-Mehrh eit der anwesenden 
Mitglieder. 

 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steue rbegünstigter Zwecke ist 

das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwe nden. Die Beschluss-
fassung hierüber obliegt der Mitgliederversammlung;  sie bedarf einer 2/3-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Beschlüsse über  die künftige Verwen-
dung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung de s Finanzamtes ausge-
führt werden.  

 
 

§ 12 
Inkrafttreten  

 
Die Satzung ist auf der Mitgliederversammlung am 26 .02.2010 geändert worden, die 
Änderungen sind mit dem Tage der Beschlussfassung i n Kraft getreten.
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Geschäftsordnung 

 
des Landesverbandes der Lebensmittelkontrolleure Ba den-Württemberg e. V. 

(LVLMK BW)  
 

 
Artikel 1  

 
Sitz und Gerichtsstand des Verbandes ist Tübingen. 
Die Postanschrift lautet: Anschrift des 1. Vorsitze nden:  
 Landesverband der Lebensmittelkontrolleure  
 Baden-Württemberg e.V. 
 Detlef Uhde 
 Schmittenbachweg 6 
 72108 Rottenburg am Neckar 
 
 
Im Schriftverkehr ist die Postanschrift anzugeben, der Präsident, die stellvertreten-
den Vorsitzenden, der Schriftführer und der Kassier er können in ihren Sachgebieten 
für den Schriftverkehr ihre Postanschrift angeben.  
 

Artikel 2  
 
Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitglieder un d Vorständeversammlung aus 
und hat im Bericht des Vorsitzenden der Jahreshaupt versammlung Rechenschaft 
abzulegen. Hier ist Entlastung herbeizuführen. Er h at ferner einen Ausblick auf das 
bevorstehende Geschäftsjahr zu geben. Der Vorstand ist für die Vermögensverwal-
tung verantwortlich.  
 

Artikel 3  
 
(1)  Mitgliedschaft im Verband wird erworben durch schriftlichen Antrag an den  

1. Vorsitzenden. Über die Aufnahme entscheidet im A usnahmefall die Vor-
ständeversammlung in folgender Sitzung. Dem Neumitg lied ist die Satzung 
und die Geschäftsordnung zuzustellen.  
Mit der Eintrittsbestätigung durch die Vorständever sammlung gelten die Sat-
zung und Geschäftsordnung in allen Teilen und werde n von dem Mitglied an-
erkannt.  

 
(2) Austritt aus dem Verband hat bis spätestens 30. 09. des laufenden Geschäfts-

jahres zum 31.12. d. J. schriftlich an den Vorsitze nden zu erfolgen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt sind auch alle Mitgliedspflichten zu erfüllen, für dem Verband 
zugefügten Schaden bleibt darüber hinaus Haftung bi s zur Abwicklung der 
Angelegenheit bestehen.  

 
(3) Ausschluss aus dem Verband kann durch die Vorst ändeversammlung ausge-

sprochen werden bei  
 

a) Verstoß gegen die Satzung  
b) Bei grober Schädigung der Interessen und des Ans ehens des Verbandes  
c) Bei Beitragsrückstand länger als 3 Monate nach M ahnung  
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Dem Ausgeschlossenen ist durch den Landesverband de r Beschluss der 
Vorständeversammlung sofort unter Angabe der Gründe  mitzuteilen. Er kann 
innerhalb von 2 Wochen schriftlich mit Gründen Eins pruch einlegen. In jedem 
Falle wird der Ausschluss der Mitgliederversammlung  mitgeteilt, die diesen 
mit 2/3-Mehrheit bestätigen muss, andernfalls ist e r unwirksam. 

 
 
 

Artikel 4  
 
(1) Zu den Mitglieds- und Vorständeversammlungen is t gemäß § 10 der Satzung 

einzuladen, ebenso zu den Sitzungen der Verbandsorg ane (Ausschüsse). Der 
Vorsitzende kann Nichtmitglieder beratend teilnehme n lassen.  

 
Die von dem Vorstand aufgestellte Tagesordnung muss  mindestens umfas-
sen:  
 
a) Feststellung der Stimmberechtigten  
b) Bericht des Vorsitzenden – Aussprache  
c) Bericht des Kassierers – Aussprache  
d) Bericht der Kassenprüfer  
e) Entlastung des Vorstandes  
f) – ggf. – Neuwahl des Vorstandes  
g) Verschiedenes  

 
Sind Änderungen der Satzung vorgesehen, so ist dies  als eigener TOP in die 
Tagesordnung aufzunehmen, wobei die betroffenen Pas sagen in geeigneter 
Weise mitzuteilen sind. 

 
(2) Bei allen Wahlen und Abstimmungen wird durch ei nfache Mehrheit entschie-

den, soweit Satzung und Geschäftsordnung nichts and eres bestimmen. Wah-
len sind grundsätzlich schriftlich, einzeln und geh eim durchzuführen. Ab-
stimmungen sind in der Regel offen durchzuführen.  

 
Für die Durchführung der Wahl wird vom Vorstand ein  Wahlausschuss be-
stellt, dem die Feststellung der Stimmberechtigten unmittelbar vor Beginn der 
Wahlhandlungen, der Vollständigkeit der abgegebenen  Stimmen und der ein-
zelnen Wahlergebnisse obliegt. Gewählt ist, wer die  meisten abgegebenen 
Stimmen auf sich vereinigt hat. Bei Stimmengleichhe it erfolgt Stichwahl.  
 

(3) Anträge zu der Tagesordnung sind schriftlich an  den Vorsitzenden zu richten 
und müssen am 14. Tage vor der Versammlung vorliege n. Spätere Anträge 
bedürfen der 2/3-Mehrheit zur Aufnahme in die Tages ordnung zu Beginn der 
Versammlung.  

 
Zu den Tagesordnungspunkten der Einladung kann in d er Versammlung je-
des Mitglied Stellungnahme abgeben und Anträge stel len.  
 
Die Versammlung leitet der Vorsitzende. Er erteilt das Wort nach Eingang der 
Wortmeldungen, teilt die Vorlagen zu den Tagesordnu ngspunkten mit und 
stellt die Wahl- und Abstimmungsergebnisse verbindl ich fest.  
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(4) Der Kassierer hat den Mitgliedern in der Versam mlung einen Bericht  vorzule-
gen, aus dem sich Kassen- und Geschäftsablauf ergeb en.  

 
Die Kassenprüfer werden für 3 Jahre in offener Abst immung gewählt oder be-
stimmt. Sie haben die Aufgabe, die buchungsmäßige A bwicklung der Kas-
sengeschäfte des Vorstandes für die Mitglieder- und  Vorständeversammlung 
zu prüfen. Dem Ergebnis ihrer Prüfung folgend haben  sie der Versammlung 
zu berichten und Ent- bzw. Nichtentlastung des Vors tandes und des Kassie-
rers vorzuschlagen. Sie haften nicht für die Richti gkeit der Kassenführung.  

 
Artikel 5  

 
(1) Der zu zahlende Verbandsbeitrag nach § 4 (1) de r Satzung beträgt für jedes 

Mitglied 25 € und für Lebensmittelkontrolleure in A usbildung 15 €  jährlich. 
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig 15,- € und für Lebensmittelkontrolleure 
in Ausbildung 10 €. Die ordnungsgemäße Einzahlung i st vom Kassierer zu 
überwachen, der bei Säumigen die Mahnung vornimmt. Über erfolgte Mah-
nungen ist dem Vorsitzenden umgehend Kenntnis zu ge ben.  

 
 

Artikel 6  
 

(1) Die Bestimmungen der Satzung und der Geschäftso rdnung sind bindend 
 

(2) Ehrenmitgliedern wird eine Urkunde überreicht, die von dem Vorsitzenden 
des Landesverbandes unterschrieben ist. 
 

(3) Bewerber zu den einzelnen Wahlen und Abstimmung en können in Abwesen-
heit gewählt werden, wenn dem Vorstand vor Eintritt  der Wahl eine schriftli-
che Erklärung des Betreffenden vorliegt, dass er im  Fall der Berufung durch 
 die Mitglieder die sich ergebende Tätigkeit ausübe n wird. 

 


